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Thema: 
Kriminalpolitik ohne Experten?

Ein Kennzeichen populistischer Kriminalpolitik ist, daß sie ohne Experten
auskommt. Wenn es ohnehin nur darum geht, die vermeintliche Stimmung
einer potentiellen Wählerschaft zu bedienen, macht kriminologisches,
strafrechtliches und vollzugspraktisches Expertenwissen den Vorgang
Gesetzgebung nur unnötig kompliziert.

Wir fragen, was diese Tendenz zu einer »Kriminalpolitik ohne Experten«
begünstigt und wie man ihr entgegenwirken kann. Die einzelnen Beiträge
beschäftigen sich mit folgenden Themen:
• Der Übergang zu populistischen Formen der Gesetzgebung durch die 

neue österreischiche Bundesregierung.
• Gibt es eine »grüne« Kriminalpolitik und wie kann sie sich dem vorherr-

schenden Populismus entziehen?
• Einflußmöglichkeiten und institutionelle Einbindung der Kriminologie

in Amerika.

Anmerkung:

Die kriminalpolitische Bedeutung
der Entscheidung liegt darin, dass
hier ein weiterer Schritt in Rich-
tung einer Rechtsprechungsände-
rung sowohl im Grundsatz als auch
im Detail vollzogen wird. Die Bri-
sanz ergibt sich daraus, dass der 2.
Strafsenat daran festhält, dass für
eine Bandenbildung die Mindest-
zahl von zwei Personen ausreicht.
Unter Berücksichtigung von grup-
pendynamischen und kriminologi-
schen Erkenntnissen zu Täterge-
meinschaften überzeugt das jedoch
nicht. Zudem knüpfen viele beson-
ders eingriffsintensive verfahrens-
rechtliche Befugnisse an den Ver-
dacht eines Bandendeliktes an wie
z.B. die Überwachung der Telekom-
munikation, das Abhören mit tech-
nischen Mitteln und der Einsatz
verdeckter Ermittler. Sehr schnell
ist ein solcher Verdacht in einer
Zweierbeziehung in Ehe, Lebens-
gemeinschaft, Freundeskreis und
Wohngemeinschaft gegeben sowie
die Abgrenzung zwischen Mittäter-
schaft und Bandentäterschaft im
Fall der »Zweierbande« unklar.
Richtig ist aber, dass der Gesetzge-
ber, der die Rechtsprechung des
BGH zur Mindestzahl von nur zwei
Personen als Bande kannte, weder
im Bereich des materiellen noch
im Bereich des formellen Straf-
rechts die Notwendigkeit der Er-
höhung der Mindestzahl auf drei
ausdrücklich anerkannt hat. Inso-
weit ist es zu begrüßen, wenn nun-
mehr die Rechtsprechung selbst ei-
nem Wandel zuneigt. So beab-

sichtigt der 4. Strafsenat zu ent-
scheiden:

»Der Begriff der Bande setzt vor-
aus, dass sich mehr als zwei Perso-
nen mit dem ernsthaften Willen zu-
sammengeschlossen haben, künftig
für eine gewisse Dauer mehrere
selbständige, im einzelnen noch
ungewisse Straftaten zu begehen.

Der Tatbestand des Bandendieb-
stahls erfordert nicht, dass minde-
stens zwei Bandenmitglieder die
Tat in zeitlichem und örtlichem
Zusammenwirken begehen.« (Be-
schluss vom 14.3.2000)

Da der 1. und 2. Senat anderer
Ansicht sind, während der 5. Straf-
senat inhaltlich dem 4. Strafsenat
zustimmt, wird der Große Senat für
Strafsachen die Rechtsfrage zu
klären haben. Meine eigene Pro-
gnose geht dahin, dass der BGH
nicht länger an der Zweierbande
festhalten wird. Entscheidend ist
die Täter-Opfer-Konfrontation, die
bei einer zeitlich und örtlich ge-
meinsamen Tatbegehung durch
mehrere Bandenmitglieder ver-
stärkt ist. Dieses Argument gilt
zwar nur für den Fall des Banden-
raubes, nicht jedoch für den Ban-
dendiebstahl. Eine Differenzierung
verbietet sich jedoch im Hinblick
auf die im übrigen vergleichbare
Ausgangssituation und Argumenta-
tionslinie. Nur zwei Personen wer-
den also künftig keine Bande mehr
bilden können.
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